
CHEMISCHE-
INDUSTRIE

 

• Erhöhung der Mindestgehälter/-löhne um 9,90 %

• Erhöhung der IST-Löhne um 9,00% plus € 48,00

• Erhöhung der IST-Gehälter bis auf die VGR Va und VI um 9,00%  
plus € 48,00

• Erhöhung der IST-Gehälter in der VGR Va und VI um 8,00% plus € 48,00

• Erhöhung des Lehrlingseinkommens um 9,90 %

• Erhöhung der Lehrlingsprämien um jeweils € 50,00

• Erhöhung der Schicht- und Nachtarbeitszulagen um 9,90 %

• Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Messegelder um 9,90 %
  
Geltungstermin: 01. Mai 2023    

WIR HABEN EINEN ABSCHLUSS!


